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1652 April 16 . /6 . , St . Gallen A
SCHREIBEN DER KAUFLEUTE JOACHIM LORENZ UND DAVID ZOLLIKOFER AN

ALT AMMANN UND [ DERZEITIGEN STADT- UND AMTS- ]RAT
BEAT II . ZURLAUBEN, ZUG

"Die unserigen von Lion ubersenden uns Eines von dem Herrn an Sie sub 24.

Martii präteriti abgelassenes schreiben . . . , dessen Substantia gehet dahin,

das der Herr begert , mann solle seines Jn Gott Ruhenden geliebten Herrn bru-

ders [Heinrichs  I . Zurlauben ] selig Sachen , so in unserem Haus sich

befinde , heraus uff Zürich senden , dessen zwahr die unserigen willig gewesen,

diewil aber mit selig gedachtem seinem Herrn brueders Sie vil zethun unnd

Contes gegen Einanderen gehabt , unnd bey derseits befindens nunmehr alles li¬

quidiert , ajustiert und Saldiert ist unnd kein thail an den anderen deswegen

mehr ansprach habe , so hatten sie notwendig erachtet , das zuvor quitanza Gene-

rala zwischen seinen Erben [Anna Elisabeth W a l l i e r und deren Kinder

Anna Maria , Maria Magdalena und Maria There¬

sia]  und Jhnen den Unserigen aufgericht unnd passiert werde , welches uns

auch nit unzimlich bedunkht , Zuvor aber solten L 51 . 3 so sie vermög der Fraw

Witib [ Anna Elisabeth Wallier ] heraus gesanten Rechnung creditori verbleiben

Jhnen abgestattet auch Saldiert unnd disem nach Jhnen Dominiert werden an wenn

sie die Sach per Zürich adressieren sollen , unnd wer den Port darvon bezahlen

werde , worüber nun wir nit allein des Herren [ des Nachlassverwalters Beats II.

Zurlaüben ] beschaidt Erwarten , sonderen auch . . . gern sehen wölten Ein con-

ceptum diser General quitanza , die wirt vermutlich Jn nammen der Frauw Witib

und des Herrn bruders selig gesampten Erben in der Canzley zu Zug ausgeferti-

get werden unnd daraus zu ersehen sein , welches die Rechten negsten Erben

seien . Damit unnd aber -angeregte Hardes unnd drinen ligende Sachen nit etwann

von alzu langem Verligen schaden Empfachen sondern best müglichen heraus be¬

fördert werden , so thun wir dato den unserigen anbevehlen , das Sies mit negster



glegenheit auf der Erben gefahr unnd Uneosten heraus per Zürich senden unnd

an ain unserer amici adressieren , damit so bald die General quitung Expediert

sein wierdet , die Erben gegen erstattung des fuohrlohns solches strax zu han-

den nemmen unnd Jhres gefallens damit verfahren könden , das wölten dem Herren
antwortlich wir nit verhalten . . .

Dieweil die in Lion ligende Sachen villeicht der Frauw Witib zugehören unnd

also von Zürich widerumb zeruckh per Soloturn dörffen gefüert werden müssen,

als lassen wirs gleichwohl , bis uns der rechte grund bekandt noch drinn ligen,

unnd dann so ist auch etwas von  Z ipres Holz darpey , da muss man wissen , ob

man auch den Costen daran wenden und Es heraus begeren werde . "
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Original , mit Siegel . Dorsualnotiz von Beat II . Zurlauben.
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